
Die untenstehende Stimmrechtsbescheinigungwird durchdasReferendumskomiteeeingeholt.

Die unterzeichneteAmtspersonbescheinigt hiermit, dassobenstehende (Anzahl) UnterzeichnerinnenundUnterzeichnerdes Referendumsin eidgenössischenAngelegenheiten stimm
berechtigt sind undihre politischen Rechtein dererwähntenGemeinde ausüben.

Die zurBescheinigung zuständigeAmtsperson(eigenhändigeUnterschrift und amtliche Eigenschaft) Amtsstempel

Ort Datum

Eigenhändige
Unterschrift

Amtliche
Eigenschaft

Senden Sie diese Liste teilweise oder vollständig ausgefüllt sofort – spätestensbis am11.01.2021–an:
ReferendumNEINzurPräventivstrafe, c/oJGLP Schweiz,Monbĳoustrasse30,3011Bern

PLZ: PolitischeGemeinde: Kanton:
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Nr. NameundVorname
(eigenhändig undmöglichstin Blockschrift)

Geburtsdatum
(Tag/Monat/Jahr)

Adresse
(StrasseundHausnummer)

Eigenhändige Unterschrift
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Ablauf der Referendumsfrist: 14.01.2021

NEIN ZUR PRÄVENTIVSTRAFE!
ImBundesblatt veröffentlicht am06.10.2020

ReferendumgegendasBundesgesetz vom25.September überpolizeiliche MassnahmenzurBekämpfungvonTerrorismusvom25.
September 2020.Die unterzeichnenden stimmberechtigten Bürgerinnen undBürger verlangen, gestütztauf Art.141der Bundesver
fassungundnachdemBundesgesetzvom17.Dezember1976überdiepolitischen Rechte, Art. 59a66, dassdasBundesgesetzüber
polizeiliche MassnahmenzurBekämpfungvonTerrorismusvom25.September 2020derVolksabstimmungunterbreitet werde.

AufdieserListe könnennurStimmberechtigte unterzeichnen,die in dergenannten politischenGemeinde in eidgenössischenAnge
legenheiten stimmberechtigt sind.BürgerinnenundBürger,die dasBegehrenunterstützen,mögeneshandschriftlich unterzeichnen.
Wer bei einer Unterschriftensammlungbesticht oder sichbestechen lässtoderwer dasErgebnis einerUnterschriftensammlungfür
einReferendumfälscht,macht sich strafbarnachArt. 281beziehungsweisenachArt. 282des Strafgesetzbuches.


